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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/66/463)] 

66/182. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen für  
Verbrechensverhütung und die Behandlung Straffälliger 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 65/231 vom 21. Dezember 2010 und alle anderen 
einschlägigen Resolutionen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs1, 

 eingedenk dessen, dass Schwächen bei der Verbrechensverhütung Schwierigkeiten auf 
der Ebene der Verbrechensbekämpfungsmechanismen nach sich ziehen, sowie eingedenk 
der dringenden Notwendigkeit, wirksame Verbrechensverhütungsstrategien für Afrika zu 
entwickeln, und der Bedeutung, die den Strafverfolgungsbehörden und der rechtsprechen-
den Gewalt auf regionaler und subregionaler Ebene zukommt, 

 sich bewusst, welche verheerenden Auswirkungen neue und dynamischere Kriminali-
tätstrends, wie etwa die in Afrika zu verzeichnende hohe grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität, einschließlich der Verwendung von Digitaltechnologie für alle Arten der Com-
puterkriminalität, des rechtswidrigen Handels mit Kulturgut, des unerlaubten Drogenhan-
dels, der Seeräuberei und der Geldwäsche, auf die Volkswirtschaften der afrikanischen Staa-
ten haben und dass Kriminalität eines der Haupthindernisse für eine harmonische und nach-
haltige Entwicklung in Afrika ist, 

 besorgt feststellend, dass die existierenden Strafjustizsysteme in den meisten afrikani-
schen Ländern weder über ausreichend qualifiziertes Personal noch über eine angemessene 
Infrastruktur verfügen und daher schlecht dafür gerüstet sind, neu auftretenden Kriminali-
tätstrends entgegenzuwirken, und sich der Herausforderungen bewusst, denen Afrika in Be-
zug auf Justizverfahren und die Verwaltung von Strafvollzugsanstalten gegenübersteht, 

 in der Erkenntnis, dass das Afrikanische Institut der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und die Behandlung Straffälliger eine Koordinierungsstelle für alle profes-
sionellen Anstrengungen zur Förderung einer aktiven Kooperation und Zusammenarbeit 
von Regierungen, Wissenschaftlern, Institutionen sowie wissenschaftlichen und berufsstän-
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dischen Organisationen und Sachverständigen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung 
und der Strafrechtspflege ist, 

 eingedenk des Überarbeiteten Aktionsplans der Afrikanischen Union für Drogenbe-
kämpfung und Verbrechensverhütung (2007-2012), der die Mitgliedstaaten dazu ermutigen 
soll, sich eigenverantwortlich an den Regionalinitiativen für eine wirksame Verbrechens-
verhütung, eine gute Regierungsführung und die Stärkung der Rechtspflege zu beteiligen, 

 in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, ergänzend zu Verbrechensverhütungsstrategien 
die nachhaltige Entwicklung zu fördern, 

 betonend, dass eine wirksame Verbrechensverhütungspolitik den Aufbau der notwen-
digen Koalitionen mit allen beteiligten Partnern erfordert, 

 feststellend, dass die Finanzlage des Instituts seine Fähigkeit, in wirksamer und um-
fassender Weise Dienste für die afrikanischen Mitgliedstaaten zu erbringen, nach wie vor 
stark beeinträchtigt, 

 1. würdigt die Anstrengungen des Afrikanischen Instituts der Vereinten Nationen 
für Verbrechensverhütung und die Behandlung Straffälliger, regionale Aktivitäten der tech-
nischen Zusammenarbeit zu fördern und zu koordinieren, die sich mit den Systemen zur 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in Afrika befassen; 

 2. würdigt außerdem die Initiative des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung, seine Arbeitsbeziehungen zu dem Institut zu stärken, indem 
es dieses bei einer Reihe von Aktivitäten unterstützt und einbezieht, einschließlich der in 
dem Überarbeiteten Aktionsplan der Afrikanischen Union für Drogenbekämpfung und 
Verbrechensverhütung (2007-2012) genannten Aktivitäten, die die Stärkung der Rechtsstaat-
lichkeit und der Strafjustizsysteme in Afrika zum Ziel haben; 

 3. verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Fähigkeit des Instituts zur Unterstüt-
zung nationaler Mechanismen zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in den afri-
kanischen Ländern weiter auszubauen; 

 4. stellt fest, dass sich das Institut um die Aufnahme von Kontakten zu Organisa-
tionen in den Ländern bemüht, die Programme zur Verbrechensverhütung fördern, und dass 
es enge Verbindungen zu regionalen und subregionalen politischen Stellen wie der Kom-
mission der Afrikanischen Union, der Ostafrikanischen Gemeinschaft, der Kommission der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, der Zwischenstaatlichen Behörde 
für Entwicklung und der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika unterhält; 

 5. ermutigt das Institut, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Einrichtungen der 
Vereinten Nationen bei der Entwicklung seiner Strategien zur Verbrechensverhütung die 
verschiedenen Planungsbehörden in der Region zu berücksichtigen, deren Hauptaugenmerk 
auf der Koordinierung von Maßnahmen zur Förderung einer auf nachhaltiger Agrarproduk-
tion und der Erhaltung der Umwelt aufbauenden Entwicklung liegt; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten des Instituts nachdrücklich auf, auch künftig ihr 
Möglichstes zu tun, um ihren Verpflichtungen gegenüber dem Institut nachzukommen; 

 7. begrüßt es, dass der Verwaltungsrat des Instituts auf seiner am 27. und 28. April 
2011 in Nairobi abgehaltenen elften ordentlichen Tagung beschlossen hat, eine Überprüfung 
des Instituts vorzunehmen, um zu gewährleisten, dass es sein Mandat erfüllen und bei der 
Bewältigung der bestehenden Kriminalität eine tragendere Rolle übernehmen kann; 

 8. begrüßt es außerdem, dass das Institut eine Teilung der Kosten für die verschie-
denen Programme, die es mit Mitgliedstaaten, Partnern und Institutionen der Vereinten Na-
tionen durchführt, initiiert hat; 



 A/RES/66/182 

 3

 9. fordert alle Mitgliedstaaten, nichtstaatlichen Organisationen und die internatio-
nale Gemeinschaft nachdrücklich auf, auch weiterhin konkrete praktische Maßnahmen zu 
ergreifen, um das Institut beim Aufbau der erforderlichen Kapazitäten und bei der Durch-
führung seiner Programme und Tätigkeiten zur Stärkung der Systeme zur Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege in Afrika zu unterstützen; 

 10. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle2 sowie das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption3 noch nicht ratifiziert haben be-
ziehungsweise ihnen noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf, dies zu erwägen; 

 11. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum zu bemühen, alle in Betracht 
kommenden Institutionen des Systems der Vereinten Nationen zu mobilisieren, damit das 
Institut die erforderliche finanzielle und technische Unterstützung erhält, die es ihm gestat-
tet, sein Mandat zu erfüllen, eingedenk dessen, dass das Institut durch seine prekäre finan-
zielle Lage in seiner Kapazität zur wirksamen Erbringung von Diensten stark beeinträchtigt 
wird; 

 12. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich weiter um die Mobilisierung der er-
forderlichen Finanzmittel zu bemühen, damit das Institut den Kernbestand an Fachpersonal 
aufrechterhalten kann, den es benötigt, um die ihm übertragenen Verpflichtungen wirksam 
erfüllen zu können; 

 13. legt dem Institut nahe, zu erwägen, sich auf die allgemeinen und besonderen 
Schwachstellen eines jeden Programmlands zu konzentrieren, die bestehenden Initiativen 
bestmöglich einzusetzen, um mit den vorhandenen Mitteln und Kapazitäten gegen Krimina-
litätsprobleme anzugehen, und zu diesem Zweck nutzbringende Koalitionen mit regionalen 
und lokalen Institutionen zu bilden; 

 14. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung auf, mit dem Institut weiter eng zusammenzuarbeiten; 

 15. ersucht den Generalsekretär, die regionale Kooperation, Koordinierung und Zu-
sammenarbeit im Kampf gegen die Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen 
ihre grenzüberschreitenden Formen, die durch innerstaatliche Maßnahmen allein nicht aus-
reichend bekämpft werden können; 

 16. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch weiterhin konkrete Vorschläge zum 
Ausbau der Programme und Tätigkeiten des Instituts, einschließlich der Aufstockung des 
Kernbestands an Fachpersonal, vorzulegen und der Generalversammlung auf ihrer sieben-
undsechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

89. Plenarsitzung 
19. Dezember 2011 
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